
tri_hp02_amtsb.01

Seite 2 29. Juli 2021AMTSBLATT

VERBANDS-
GEMEINDE

Verbandsgemeindeverwaltung
Annweiler am Trifels
Bekanntmachung Nr.: 43/2021

Schuleinschreibung für das Schuljahr 2022/2023

Schulpflicht:
Alle Kinder, die bis zum 31. August 2022 das sechste
Lebensjahr vollenden, sind bei der Grundschule ihres
Schulbezirks anzumelden.
Ausgenommen hiervon sind die im Jahr 2021/2022
vorzeitig eingeschulten Kinder.

Vorzeitige Aufnahme (Kann-Kinder):
Ort und Zeit der Anmeldung für die Kinder, die noch
nicht schulpflichtig sind aber aufgrund ihrer Entwick-
lung zu erwarten ist, dass sie mit Erfolg am Unterricht
teilnehmen werden, werden in der ersten Februarhälf-
te 2022 bekannt gegeben.

Zurückstellung vom Schulbesuch:
Eine Zurückstellung vom Schulbesuch ist für schul-
pflichtige Kinder aus wichtigem Grund einmal auf An-
trag der Eltern möglich. Die Schuleinschreibung der
schulpflichtigen Kinder für das Schuljahr 2022/2023
im Bereich der Verbandsgemeinde Annweiler am Tri-
fels findet wie folgt statt:

Grundschule Annweiler am Trifels
Für die Kinder aus Annweiler (mit Ortsteilen Binde-
rsbach, Gräfenhausen, Queichhambach, Sarnstall),
Rinnthal, Hofstätten und Wernersberg am Montag,
den 13.09.2021, am Mittwoch, den 15.09.2021, am
Donnerstag, den 16.09.2021, am Montag, den
20.09.2021, am Mittwoch, den 22.09.2021 und am
Donnerstag, den 23.09.2021, in der Zeit von 8.00 Uhr
bis 12.00 Uhr in der Grundschule Annweiler.

Grundschule Albersweiler
Für die Kinder aus Albersweiler am Samstag, den
11.09.2021, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr in
der Grundschule Albersweiler.

Grundschule Gossersweiler-Stein
Für die Kinder aus Gossersweiler-Stein, Münchweiler
am Klingbach, Silz, Völkersweiler, Waldhambach und
Waldrohrbach am
Montag, den 13.09.2021, und Dienstag, den
14.09.2021, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr in
der Grundschule Gossersweiler-Stein.

Grundschule Ramberg
Für die Kinder aus Ramberg, Dernbach und Eußerthal
am Mittwoch, den 15.09.2021, in der Zeit von 9.00
Uhr bis 11.30 Uhr in der Grundschule Ramberg.

Bei der Anmeldung ist die Geburtsurkunde oder das
Familienstammbuch sowie eine Bescheinigung der
Kindertagesstätte über den Kindergartenbesuch und
der Nachweis über ausreichenden Masernschutz vor-
zulegen. Für Kinder, die keine Kindertagesstätte be-
sucht haben, führt die Grundschule ein Verfahren zur
Feststellung des Sprachförderbedarfs durch.
Die Eltern haben die Schulleiterin über eine offen-
sichtliche oder vermutete Beeinträchtigung des Kin-
des zu unterrichten.

Annweiler am Trifels, 22.07.2021
Christian Burkhart, Bürgermeister

Bekanntmachung Nr.: 44/2021
Verbandsgemeinde Annweiler

Mitten in der Ortsgemeinde Waldrohrbach gelegen,
verkauft die Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
ein sehr geräumiges Einfamilienwohnhaus, Baujahr
ca. 1955. Auf 3 Etagen verteilen sich insg. 9 Zimmer.
Das Gebäude verfügt zusätzlich über 2 Küchen, 2 Bä-
der, 2 Kellerräume, eine Garage und eine ca. 50 qm
große Dachterrasse. Die Wohnfläche beträgt ca. 250
qm, Gesamtgrundstücksfläche 290 qm.
Das Mindestgebot liegt bei 150.000 Euro. Schriftliche
Angebote sind im verschlossenen Umschlag mit dem
Vermerk „Kaufangebot“, unter Darlegung der beab-
sichtigten Nutzung, bei der Verbandsgemeindever-
waltung Annweiler am Trifels, z. Hd. Frau Schwamm,
Messplatz 1, 76855 Annweiler einzureichen.
Nähere Auskünfte: 06346 301140 od. 301145

76855 Annweiler am Trifels, 22. Juli 2021
Christian Burkhart, Bürgermeister

Amtsblatt des Landkreises Südliche Wein-
straße Nr. 52 vom 26.07.2021

Öffentliche Bekanntmachung der Bekanntmachung
über das Erreichen der Sieben-Tages-Inzidenz von 35
im Landkreis Südliche Weinstraße

Öffentliche Bekanntmachung

der Bekanntmachung über das Erreichen der Sieben-
Tages-Inzidenz von 35 im Landkreis Südliche Wein-
straße

- Bekanntmachung vom 26.07.2021 -

Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße veröffent-
licht gemäß § 23 Abs. 2 der 24. Corona-Bekämpfungs-
verordnung vom 30. Juni 2021 in Verbindung mit § 1
Abs. 1 der Hauptsatzung des Landkreises Südliche
Weinstraße in der Fassung vom 24. Juni 2020 folgende

Bekanntmachung
Die gemäß § 1 Abs. 10 der 24. Corona-Bekämpfungs-
verordnung durch das Landesuntersuchungsamt ver-
öffentlichte Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Südli-

che Weinstraße hat am 25. Juli 2021 den dritten Tag in
Folge den Schwellenwert von 35 überschritten.
Damit sind nach § 23 Abs. 1 in Verbindung mit § 3 Abs.
3, 6 und 7 der 24. Corona-Bekämpfungsverordnung
Veranstaltungen innerhalb geschlossener Räume mit
einer Besucher- oder Teilnehmerzahl von über 350
Personen sowie Veranstaltungen im Freien mit einer
Besucher- oder Teilnehmerzahl von über 500 Perso-
nen ab dem 27.Juli 2021 nicht mehr zulässig.
Des Weiteren gilt nach § 12 Abs. 3 der 24. Corona-Be-
kämpfungsverordnung für die im Landkreis Südliche
Weinstraße gelegenen Schulen (z. B. Ferienschule,
Feriensprachkurse) ab dem 27. Juli 2021 die Masken-
pflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 der 24. Corona-Bekämp-
fungsverordnung auch im Unterricht.
Die übrigen Regelungen der 24. Corona-Bekämp-
fungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz bleiben
hiervon unberührt.
Eine Änderung dieser Maßnahmen erfolgt, wenn die
durch das Landesuntersuchungsamt veröffentlichte
Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden
Tagen den Schwellenwert von 35 wieder unterschrei-
tet. Die Änderungen treten anschließend am über-
nächsten Tag in Kraft.
Im Falle einer Änderung erfolgt eine erneute Bekannt-
machung durch die Kreisverwaltung.

Landau, den 26. Juli 2021                                      
Kreisverwaltung Südliche Weinstraße
gez. Dietmar Seefeldt, Landrat

Stellenausschreibungen
Die Verbandsgemeinde Herxheim hat zur zukünftigen
Personalentwicklung mehrere Stellen in Voll- oder
Teilzeit zu besetzen:

· Verwaltungsfachangestellte im Bereich Soziales
(m/w/d)

· Wasser- oder Rohrnetzmeister (m/w/d)
· Abwassermeister oder Fachkraft für Abwasser-

technik (m/w/d)
· Erziehungskraft (m/w/d)

Weiterhin bilden wir im Jahr 2022 wieder aus:

· Bachelor of Arts – Fachrichtung Verwaltung
(m/w/d)

· Bachelor of Arts –Verwaltungsbetriebswirtschaft
(m/w/d)

· Ausbildungsstelle Verwaltungsfachangestellte
(m/w/d)

Weitere Informationen sowie die
vollständigen Ausschreibungsun-
terlagen finden Sie unter www.vg-
herxheim.de/stellen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewer-
bung!

Öffentliche Bekanntmachung
zur Abfallentsorgung im Landkreis Süd-
liche Weinstraße

Problemabfallsammlung  2021

„Am  28.08.2021  werden von  8.30 Uhr  bis  11.30
Uhr  auf dem Wertstoffwirtschaftszentrum Süd bei Bil-
ligheim-Ingenheim - wie bereits angekündigt -  wieder
Problemabfälle eingesammelt. Den Bürgern im Land-
kreis wird dabei wieder Gelegenheit gegeben, ihr Um-
weltbewusstsein unter Beweis zu stellen und Prob-
lemabfälle umweltgerecht zu entsorgen.

der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels und der Ortsgemeinden Albersweiler, Annweiler am Trifels, Dernbach, Eußerthal,
Gossersweiler-Stein, Münchweiler am Klingbach, Ramberg, Rinnthal, Silz, Völkersweiler, Waldhambach, Waldrohrbach, Wernersberg

Amtliche Bekanntmachungen
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Hierbei sind die derzeit geltenden Sicherheitsbe-
stimmungen auf Grund der Corona-Pandemie einzu-
halten. Es besteht die Pflicht zum Tragen eines
Mund-und Nasenschutzes, entweder einer medizini-
schen Gesichtsmaske oder einer Maske der Stan-
dards KN95/N95 oder FFP2. Zwischen den Anliefern-
den ist ein Mindestabstand von 1,50 Metern einzu-
halten.
Eingesammelt werden Farben, Lacke, Lösungsmittel,
Reinigungsmittel, Batterien, Pflanzenschutzmittel
und Giftstoffe.
Gebrauchtes Motoren- und Getriebeöl wird nicht an-
genommen.
Seit dem  1. Juli 1987  müssen Verkäufer von Motoren-
und Getriebeöl das Altöl von ihren Kunden   kosten-
los   zurücknehmen. Bei der Problemabfallsammlung
werden lediglich ölverunreinigte Putzlappen  u. Ä. 
angenommen.
Auch Altmedikamente werden bei der Problemabfall-
sammlung nicht mehr erfasst. Altmedikamente in
haushaltsüblichen Mengen können in die Restabfall-
tonne gegeben werden. Verpackungen aus Pappe und
Beipackzettel gehören in die Papiertonne.
Leere Kunststoffdosen, Folien, Blister und Tuben ge-
hören in den gelben Wertstoffsack.
Leere Glasflaschen gehören in den Altglascontainer.
Bei der Sammlung werden die Problemabfälle von Pri-
vathaushalten kostenlos mitgenommen. Es sollten
pro Haushalt nur Mengen bis  50 kg  bzw.  50 l  abge-
geben werden. Gewerbebetriebe, die Problemabfälle
entsorgen lassen möchten, können sich unmittelbar
mit der SAM GmbH  (Tel.:   06131  982-980)  in Verbin-
dung setzen. Es wird auch darauf hingewiesen, dass
die Problemabfälle nur in geschlossenen Behältern
und Verpackungen abgegeben werden können.
Vor Eintreffen des Sammelfahrzeuges sowie während
und nach der Sammlung dürfen keine Problemabfälle
abgestellt werden.
Die Problemabfälle sind direkt beim Sammelpersonal
abzugeben !

Weitere Informationen finden Sie im SÜW-Wertstoff-
Wegweiser 2021 und auf der Homepage des Land-
kreises Südliche Weinstraße.
Für Rückfragen steht Ihnen die Kreisverwaltung Südli-
che Weinstraße,  Tel.:   06341  940-420, zur Verfü-
gung.“

PROBLEMABFÄLLE von  A  bis  Z
Abbeizmittel Lösungsmittel
Abflussreiniger Metallputzmittel
Alkali-/Mangan-Batterien Mottenschutzmittel
Antibeschlagmittel Möbelpflegemittel
Autobatterien Nickel-Cadmium-Batterien
Autochrompflegemittel Nitroverdünnungen
Autowasch-/pflegemittel Pflanzenschutzmittel
Backofenreiniger Polyurethanabfälle
Batterien Primärbatterien
Desinfektionsmittel Quecksilber-Rundzellen
Dispersionsfarben (flüssig) Quecksilberoxid-Knopfzellen
Entfroster Raumsprays
Entkalker Reinigungsmittel
Entwickler Rohrreiniger
Farben (nicht ausgehärtet) Rostschutzmittel
Fensterputzmittel Rostumwandler
Fixierbäder Rundzellen
Fleckentferner Sanitärreiniger
Fotochemikalien Säuren
Frittierfette Schädlingsbekämpfungsmittel
Frittieröl Schimmeltötungsmittel
Frostschutzmittel Schuhpflegemittel
Fußbodenreinigungs-/pflegemittel Silberputzmittel
Grillreiniger Silberoxid-Knopfzellen
Harzrückstände Spraydosen(ohne„GrünenPunkt“)
Heizölreste Tapetenkleister
Herdputzmittel Terpentin
Holzschutzmittel Thermometer (Quecksilber)
Imprägniermittel Unterbodenschutz
Klebstoffe Verdünner
Knopfzellen Waschmittel
Lacke WC-Reiniger
Laugen Weichspüler
Lederpflegemittel Zink-/Kohle-Batterien
Lithium-Knopfzellen Zink-/Luft-Knopfzellen

Annweiler
am Trifels

Bekanntmachung Nr. 31/2021
der Stadt Annweiler am Trifels
in der Verbandsgemeinde Annweiler am
Trifels

2. Sitzung des Ausschusses für Kultur, Soziales und
Generationen der Stadt Annweiler am Trifels (Wahl-
periode 2019/2024)

Am Mittwoch, 04.08.2021, um 18:00 Uhr, findet die
2. Sitzung des Ausschusses für Kultur, Soziales und
Generationen mit folgender Tagesordnung statt:

Treffpunkt: am Ambert Park, Eingang Forstamt, Fried-
rich-Ebert-Straße

Tagesordnung:
Öffentlich:
1 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern
2 Ortsbegehung Ambert Park - Sachstandsbericht

Fortsetzung der öffentlichen Sitzung im Rathaus
der Stadt Annweiler am Trifels (Ratssaal)

3 Jugendarbeit
3.1 Aktuelle Jugendarbeit
3.2 Einrichten eines Workshops Jugendarbeit
4 Spielplätze
4.1 Aktueller Zustand der Spielplätze
4.2 Bürgerengagement
4.3 Information Spielplatz Markwardanlage
5 Seniorenarbeit
6 Information Planungsstand kultureller Veranstal-

tungen 2021 und Hohenstaufensaal
7 Informationen zum Sachstand „Museum unterm

Trifels“
8 Sonstiges, Anfragen und Informationen

76855 Annweiler am Trifels,  22. Juli 2021
Benjamin Burckschat, Vorsitzender des Ausschusses
für Kultur, Soziales und Generationen

Bindersbach

Beschlusszusammenfassung zur
10. Sitzung des Ortsbeirates Stadt Ann-
weiler am Trifels-Stadtteil Bindersbach
vom 18.05.2021
öffentliche Sitzung
Veröffentlicht werden nachfolgend nur die Tagesord-
nungspunkte, bei denen Beschlüsse gefasst wurden:

1 Beratung und Empfehlungsbeschluss über den ge-
änderten Bebauungsplan-Entwurf „Kurhausstra-
ße“, Bindersbach

Seitens des Ortsbeirates wurde der Antrag auf gehei-
me Abstimmung gestellt. Dieser Antrag wurde mit 7 Ja
–Stimmen bei 1 Enthaltung angenommen.

Mit 6 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen empfiehlt der
Ortsbeirat, nach geheimer Abstimmung, dem Stadtrat
die Annahme des geänderten Planentwurfs unter der
Maßgabe, dass die Anbindung des Fußweges vor Bin-
dersbach wieder an die Kreisstraße erfolgt.

Dernbach

Mitteilung der Pfalzwerke Netz
AG

Hiermit informieren wir alle Anschlussnutzer gemäß §
17 Abs.2 Niederspannungsanschlussverordnung

(NAV), dass die Pfalzwerke Netz AG infolge dringen-
der Reparatur- und Wartungsarbeiten am 06.08.2021
und am 13.08.2021 ,jeweils in der Zeit von 13:00 Uhr
bis 15:00 Uhr , in der Gemeinde Dernbach Wochen-
endgebiet ,den Strom abschalten muss.
Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass es
bei Wiederherstellung der Anschlussnutzung zu Unre-
gelmäßigkeiten bzw. Spannungsschwankungen kom-
men kann. Wir empfehlen daher allen Anschlussnut-
zern, spannungsempfindliche Geräte (z. B. Computer)
rechtzeitig vor der Stromunterbrechung durch das Zie-
hen des Netzsteckers vom Netz zu trennen.
Wir weisen alle Anschlussnutzer ausdrücklich darauf
hin, dass während der Versorgungsunterbrechung die
Spannungsfreiheit nicht garantiert wird.
Für Rückfragen steht Ihnen das Netzteam Hinterwei-
denthal, unter der Tel.-Nr.: 06396-92130 zur Verfü-
gung.

Silz

Bekanntmachung Nr. 2/2021
der Ortsgemeinde Silz in der Verbands-
gemeinde Annweiler am Trifels

2. Sitzung des Bau-, Planungs- und Dorfentwick-
lungsausschusses der Ortsgemeinde Silz (Wahlperi-
ode 2019/2024)

Am Mittwoch, 04.08.2021, um 19:00 Uhr, findet im
Sitzungssaal des Bürgerhauses, Hauptstraße 54,
76857 Silz, die 2. Sitzung des Bau-, Planungs- und
Dorfentwicklungsausschusses mit folgender Tages-
ordnung statt:
Tagesordnung:
Nicht öffentlich:
1 Bauangelegenheiten

76857 Silz,  22. Juli 2021
Elke Mandery, Ortsbürgermeisterin

Wernersberg

Bekanntmachung Nr. 4/2021
der Ortsgemeinde Wernersberg
in der Verbandsgemeinde Annweiler am
Trifels

11. Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemein-
de Wernersberg (Wahlperiode 2019/2024)

Am Montag, 02.08.2021, um 18:30 Uhr, findet in der
Turnhalle des TSV Wernersberg, Schulstraße 5, 76857
Wernersberg, die 11. Sitzung des Ortsgemeinderates
mit folgender Tagesordnung statt:
Tagesordnung:
Öffentlich:
1 Beratung und Beschlussfassung zur Bauweise KITA

nach den neuen Kostenberechnungen
2 Beratung und Beschlussfassung über einen Grund-

satzbeschluss zur Vermietung Gemeindehaus zu
kommerziellen Zwecken

3 Ausgaben im Rahmen der Hauptsatzung § 4 Abs. 3
4 Auftragsvergaben
5 Bauangelegenheiten
6 Mitteilungen und Anfragen
Nicht öffentlich:
7 Vertragsangelegenheiten
8 Auftragsvergaben
9 Grundstücksangelegenheiten
10 Mitteilungen und Anfragen

76857 Wernersberg, 22. Juli 2021
Dominik Rubiano Soriano, Ortsbürgermeister
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Elektrizitätsversorgung 0 63 46/30 09 - 16
Stadt Annweiler am Trifels mit Stadtteilen und der
Ortsgemeinde Wernersberg und Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein

Wasserversorgung 0 63 46/30 09 - 17
Stadt- und Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Rufbereitschaft der Stadt- und Verbandsgemeindewerke Annweiler am Trifels

Gasversorgung 0 63 41/2 89 - 1 92
Stadt Annweiler am Trifels und Stadtteil Queichhambach

Kläranlagen der Verbandsgemeindewerke 0 63 46 / 30 09-18
Die Stadt- und Verbandsgemeindewerke Annweiler am Trifels sind wäh-

rend der allgemeinen Öffnungszeiten erreichbar unter: 0 63 46 / 30 09-0

Meldungen an die nachstehenden Rufnummern bzw. in dringenden Fällen über den Polizeinotruf 110
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